
Opt-in oder Opt-out? Eine Frage der Mehrheitsverhältnisse 
Soll man sich anmelden müssen, wenn man ein elektronisches Gesundheitsdossier (eGD) will, weil einige sich nicht abmelden wollen? 

Bereits seit Anfang Januar be-
sitzt jede in Liechtenstein kran-
kenversicherte Person – sofern 
sie nicht explizit Widerspruch 
eingelegt hat – ein elektroni-
sches Gesundheitsdossier 
(eGD). Die Befürworter erhof-
fen sich dadurch verlässlichere 
Behandlungen und weniger Bü-
rokratie. Der Grund: Gesund-
heitsdienstleister wie Ärzte und 
das Landesspital können auf 
der Datenbank behandlungs -
relevante Informationen ab-
speichern. Das soll unter ande-
rem «Mehrfachuntersuchun-
gen» vorbeugen und folglich 
auch einen positiven Effekt auf 
die Gesundheitskosten haben.  

Zustimmungs- oder  
Widerspruchslösung? 
Ob und in welchem Ausmass 
dieser Nutzen jemals zutage 
treten wird, kann jedoch nicht 
gesagt werden. Sicher ist je-
doch: Nur wenn ein Grossteil 
der Versicherten das eGD 
nutzt, kann überhaupt ein Nut-
zen entstehen. 

Aus diesem Grund setzte 
Liechtenstein von Beginn an 

auf die sogenannte Opt-out-Lö-
sung. Das heisst, jeder erhält 
ein eGD, ohne etwas dafür zu 
tun. Das nennen die Initianten 
der eGD-Initiative fälschlicher-
weise «Zwangsbeglückung». 
Dabei lässt sich darin keinerlei 
Zwang erkennen. Denn, wer 
kein eGD will, kann Wider-
spruch einlegen – sich also von 
dieser Dienstleistung abmel-
den. Bis Mitte September 
haben das knapp 2800 Versi-
cherte getan.  
Trotzdem soll mit der eGD-Ini-
tiative der Spiess nun umge-
dreht werden: Wer ein eGD 
möchte, soll sich künftig darum 
bemühen müssen. So die For-
derung von Horst Erne und 
 Gabriele Bachmann, die gut 
1800 Stimmbürger mit ihrer 
Unterschrift stützen. 

Nach Widerspruch kein 
weiterer Handlungsbedarf 
Während der Unterschriften-
sammlung stellten Erne und 
Haas gemäss eigenen Angaben 
diverse Informationsdefizite 
fest. Vielen Leuten sei die 
 Gefahr und die Tragweite  

der elektronischen Sammlung 
von Gesundheitsdaten nicht 
bewusst. Oftmals sei den 
 Leuten gar nicht bekannt 
 gewesen, dass sie über ein 
 Gesundheitsdossier verfügen. 

Sie hätten die Initiative  
nicht unterzeichnet, weil sie 
sich nicht betroffen gefühlt 
 hätten, lässt Horst Erne auf 
Nachfrage wissen. Gleicher-
massen unterstützten einige 

Personen, die sich bereits 
 abgemeldet haben, die Initiati-
ve nicht. Sie hätten mit dem 
Thema gesamthaft abge -
schlossen und nach dem per-
sönlichen Widerspruch keinen 

weiteren Handlungsbedarf ge-
sehen. 

Bevölkerung in Österreich 
befürwortet «Elga» 
Umfragen in Österreich zeigten 
in der Vergangenheit jeweils, 
dass die Bevölkerung der dort 
bereits 2015 eingeführten elek-
tronischen Gesundheitsakte 
(Elga) positiv gegenübersteht. 
Auch Österreich setzte dabei 
auf die Opt-out-Lösung. «Wa-
rum soll eine grosse Gruppe, 
die die Elga nutzen möchte, 
sich anmelden müssen, wenn 
sich die viel kleinere Gruppe, 
die dagegen ist, einfach abmel-
den kann?», sagte der Patien-
tenanwalt Gerald Bachinger vor 
einigen Monaten gegenüber 
dem «Vaterland». Ob die 
 Mehrheitsverhältnisse in Liech-
tenstein ähnlich gelagert sind, 
lässt sich aber nicht auto -
matisch ableiten. Prozentual 
haben sich hierzulande bereits 
mehr Versicherte vom eGD ab-
gemeldet, als es in Österreich 
der Fall ist. 
 
David Sele

Initiant Horst Erne (r.) überreichte die Unterschriften an Peter Sele von der Regierungskanzlei. Bild: zvg

Volkswahl der Regierung ohne negative 
Folgen? Politologe Milic relativiert 
Der Forscher am Liechtenstein-Institut hält fest: Die Verfassungsinitiative bringt Herausforderungen für das politische System mit sich. 

Elias Quaderer 
 
Wer die bisherigen Diskussio-
nen zur Volkswahl der Regie-
rung verfolgt hat, der dürfte bei 
der DpL-Informationsveran-
staltung am Donnerstagabend 
eine Überraschung erlebt ha-
ben: Thomas Milic, Politologe 
am Liechtenstein-Institut, gab 
zu verstehen, dass er die mögli-
chen Folgen der DpL-Verfas-
sunginitiative für nicht allzu 
dramatisch halte. Grosse nega-
tive Konsequenzen, wenn die 
Regierung künftig nicht mehr 
vom Landtag, sondern vom 
Volk gewählt wird, halte er für 
unwahrscheinlich. Dies obwohl 
Milic und Politologe Christian 
Frommelt im Sommer gemein-
sam noch ein Kurzgutachten 
veröffentlicht haben, in dem sie 
auf mehrere Risiken der Verfas-
sungsinitiative hinwiesen: Dass 
der Landtag geschwächt wird, 
die Instabilität zunimmt und die 
politische Konsenskultur ero-
diert. Hat seit der Veröffentli-
chung des Gutachtens ein Mei-
nungsumschwung im Liechten-
stein-Institut stattgefunden? 

Bei Konfrontation «würde 
es ordentlich knallen» 
«Nein», sagt Milic auf Anfrage. 
«Die Herausforderungen, die 
im Kurzgutachten genannt wer-
den, sehe ich immer noch.» Die 
Aussage am Donnerstagabend, 
dass er die negativen Konse-
quenzen für unwahrscheinlich 
halte, bezog sich nur auf ein 
 spezifisches Szenario: eine Kon-
frontation zwischen Fürst und 
Volk bei der Ernennung der 
 Regierung. Konkret gehe es um 

Folgendes: Der Verfassungsvor-
schlag der DpL sieht weiterhin 
vor, dass die Regierungsmitglie-
der vom Fürsten ernannt 
werden müssten. Sollte der 
Fürst aber ein vom Volk direkt 
gewähltes Regierungsmitglied 
ablehnen, wäre das ein stärkerer 
Eingriff in die demokratische 
Willensbildung als wenn er ein 
vom Landtag vorgeschlagenes 
Regierungsmitglied ablehnt. 

Dieses Szenario würde eine 
Konfrontation zwischen den 
beiden Souveränen Fürst und 
Volk bedeuten. «Das wäre aus 
meiner Sicht die gravierendste 

Herausforderung, die sich aus 
der Volkswahl der Regierung 
ergeben könnte», so Milic. Dass 
ein solcher Fall eintritt, halte er 
für sehr unwahrscheinlich. 
«Aber unmöglich ist es nicht. 
Und wenn es zu einer Konfron-
tation kommen sollte, würde es 
ordentlich knallen.» 

Stärkung der Regierung, 
Schwächung des Landtags 
Klar ist für Milic hingegen, dass 
mit der Verfassungsinitiative in  
erster Linie die Regierung ge-
stärkt würde. Das sei grundsätz-
lich kein verwerfliches Anliegen: 

«Wenn man das will, kann man 
das machen», so Milic. 

Gleichzeitig werde mit der 
Volkswahl der Regierung in 
Summe der Landtag ge-
schwächt. Denn bislang war es 
die Aufgabe des Parlaments, die 
Regierungmitglieder dem Fürs-
ten zur Ernennung vorzuschla-
gen. Neu würde es stattdessen 
am Volk liegen, die Regierungs-
räte und den Regierungschef 
auszuwählen. Der Landtag 
müsste dem frisch gewählten 
Regierungsteam nur noch sein 
Vertrauen aussprechen – und 
sollte er dies nicht tun, würden 

unverzüglich Neuwahlen für 
Landtag und Regierung stattfin-
den. Also: Mit einem Nein 
würde der Landtag sich selbst 
auflösen. 

Das Abberufungsrecht des 
Landtags soll aber nicht abgeän-
dert werden. Das heisst: Ist die 
Regierung gewählt, könnte der 
Landtag bereits in der zweiten 
Sitzung einzelnen Mitgliedern 
oder der Gesamtregierung das 
Vertrauen entziehen – ohne sich 
damit selbst aufzulösen. Trotz-
dem sieht das Gutachten des 
Liechtenstein-Instituts auch das 
Abberufungsrecht durch die 
 Initiative geschwächt. Grund: 
Im Gegensatz zur heutigen Re-
gelung könnte der Landtag nicht 
selbstständig ein neues Regie-
rungsmitglied vorschlagen. Es 
würde am Volk liegen, ein neues 
Regierungsmitglied zu wählen. 
Und der Landtag würde wieder 
die eigene Auflösung riskieren, 
wenn er dem vom Volk gewähl-
ten Regierungsmitglied sein 
Vertrauen nicht ausspricht. 

Kurzum: «Formell bleibt das 
Misstrauensvotum zwar erhal-
ten, aber im Prinzip fällt es weg. 
Denn für den Landtag ist dieses 
Instrument mit so hohen Hür-
den verbunden, dass es wohl 
kaum genutzt wird», fasst Milic 
das Problem zusammen. 

Grösseres Risiko für 
Zerwürfnisse in Regierung 
Eine andere Gefahr liegt darin, 
dass die politische Konsens -
kultur herausgefordert wird: Es 
wäre denkbar, dass bei einer 
Volkswahl der Regierung eher 
polarisierende Köpfe das Ren-
nen machen, denen es schwer-

fällt, mit anderen zusammenzu-
arbeiten. Grundsätzlich könnte 
es zwar auch im jetzigen System 
passieren, dass Regierungsmit-
glieder nicht miteinander kön-
nen. Aber das Risiko eines Zer-
würfnisses sei bei einer Volks-
wahl grösser, weil sich jedes 
Regierungsmitglied auf die 
 direkte Legitimation durch das 
Volk berufen könne. «Diese psy-
chologischen Effekte sollte man 
nicht unterschätzen», so Milic. 

Weiter hält es der Politologe 
für wahrscheinlich, dass es mit 
der Volkswahl der Regierung zu 
Situationen kommt, die in den 
USA als «divided government» 
bekannt sind: Im Landtag hat 
eine andere Partei die Mehrheit 
als in der Regierung. Dadurch 
steige auch das Risiko, dass die 
Regierbarkeit abnimmt. 

Liechtenstein nicht 1:1 mit 
Kantonen vergleichbar 
Trotz dieser Bedenken ist es 
Milic wichtig zu erwähnen: 
«Ein System mit einer Direkt-
wahl der Regierung kann 
 funktionieren. Aber die Frage 
ist, in was für ein System die 
 Direktwahl eingeführt wird.» 
So machten die Schweizer 
 Kantone bisher positive Er -
fahrungen mit der Direktwahl  
ihrer Regierungen. Aber ein 
Schweizer Kanton könne  
nicht 1:1 mit Liechtenstein 
 verglichen werden. Genauso 
wenig entspreche das politische 
System des Fürstentums den 
Di rektwahlsystemen Frank-
reichs oder der USA. Dies 
 mache eine Prognose über die 
Folgen der Initiative derart 
schwierig. 

Thomas Milic betont: Die Folgen der DpL-Initiative sind schwer vorherzusagen. Bild: Michael Zanghellini
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